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Bekanntmachnng.
Mo » IS . yrb,u «r

8 »
» »IXnxttmxKun« tritt mit ch»»e G «Eudx «g

Betreffend Nutz - und Breuuholzadfuhr .
Auf Grund -«S 8 Sb »^ priutziWx » G« s« tz«S « b«

»ex Belagerungszustand vom 4 . Full 1181 und auf Grund
d« < NcichSgesetzes vom 11 . Dezember ISIS (RcichS -Gesetz-
Slait Seite 81S) »« stimme ich i« Jnterrsie t « r öffentlichen
Sicherheit für di« »um Großherzogtum Baden und »x de»
Hohcuzollernsche» Land«« (Regierungsbezirk Stgmarix -
gen) gehörigen Gebietsteile meines Befehlsbereichs »aS
FoigenSc :

8 1.
Zur Sicherstellung »er Abfuhr von Stütz' xxd V « x« .

hol » sind HolzabfuhrauSschüsi« zu bilde« , bestehen » axS
»em zuständigen staatlichen, städtische « oder staxdeSher»-
tchaftlichcn Forstamt -VorstaxS in Baden . deziehungSweife
Sem zuständigen Königliche« »der Fürstlichen Oberförster
tx Hohenzollern und einem Gemeixdevertreter , » er »ox
- er Gcmcindrv « r'waltung bestimmt nsirt . Der Forft -
tzcamtc hat ix » iefrm NuSschust »de «uSschlaggadexde
Gtiurm « .

z »
Holter von Pferd «--, Ochsen- xxd Kuhfuhrxocrkex find

verpflichtet, auf schriftliche Aufforderung »«S für ihre »
Wohnort zuständigen HolzabfuhrauSschxsieS für jeden
ihnen von dem Holzabfuhrausschuß bezeichnrte« Auffra » -
gebrr die jeweils bestimmten Mengen Nutz, oder vrex » -
hol« zu . den festgesetzten Zeiten nach den ihnen bezeig
netrn Orten abzuführe « . Wagenbesttzer sind ix gleich«»
Weise verpflichtet, ihre zur Holzabfuhr ge«ign«tex W»«««
zur Verfügung zu stellen. . . .

; r
Jede männliche Perfon ist xervstichtei. auf xtzeirtlich«

Aufforderung te « für ihren Wohnort zuständige» Hok»-
adfnhrauSfchusieS brr der Abfuhr »on Holz au< den Mid¬
der» in soweit mitzuwirken , al » «S ohne w»s«ntliche « chst-
- igung ihrer eigenen Verhstltniffe » schehex lax ».

8 4.
Behörden , Stellen , Person «» ^ er Firme », » r die

Leistungen gemäß ?Z I und S erfolgen , habe» dafür «ixe
«xgemcsicne, im Streitfall vom HolzabfxheauSfchxK fest,
-» fetzend« Vergütung zu zahlen .

st 5.
Gegen di« Heranziehung »urch de» HokzabfuHraust-

sthuß M 2 und Z) ist Befchwerd« zuläffi« , die jedoch keine
aufschicbend« Wirkung hat . DaS Näher « über die zustän¬
digen Stellen und da » Verfahre » mir- ix de» AuSfüh-
xxxgsbestimmuxge « (8 ö) gerrgelt .

Gegen die vo» dem HolzabsntzmmSfchuß festgesetzte
Höhe der Vergütung (Z S ) findet »ur der ordentliche
Rechtsweg gegen dir in 8 4 genannten Auftraggeber statst
Die Klage mutz bei Verlust deS KlagerechteS binnen S Mm
Noten nach erfolgter Bekanntgabe »er Festsetzungen »er
Höhe durch den Ausschuß erhoben » erden . Dnrch iß«
Erhebung wird die Verpflichtung der Lctstxx, nicht axst
««halten .

8 «
Die näheren NusführirxgSbesttmmxrige » zu »egen-

wärtigcr Bekanntmachung » erden für dal Groß - erzog-
tum Baden vom Ministerium deS Inner «, für di « Hohem-
zollernschen Lande (Regierungsbezirk Sigmartxgex ) von
- cm NegirrungSpräsiSenten erla - e» .

8A
Fetze Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung »d«c

Aufforderung »der Anreizung n » solchrr Zuwiberhanst -
lung wird , wenn die bestehenden Gesetze keine höhe«
FicihcitLstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis »» »inem
Fahre , beim Vorliegen mildernder Umstände nftt Geld¬
strafe bis zu lZSS Mark bestraft.

Ga^ Srxhe , de» 15. Februar 1S18 .
Don Stellvertretende Kommandierende Gaxoaat

t «S XIV . Armeekorps :
Fsbert , General der Infanterie .

Nusführungsbestimmuugr « zu der Bekanntmachung des
Stellxertretenden GsueralkommsndriS deS UV . Armee»
Sorpg »am 15. Februar 1S18 über Nutz- und Brennholz »

Ubfnhr .
Znr Ausführung - er Bekanntmachung deS Stellver¬

tretenden Generalkommandos d« S XIV . Armeekorps , be¬
treffend Nutz - und Brennholzabfuhr , vo» 15. Februar
101 » (Gesetzes- und Verordnungsblatt Leit « 17) wir » auf
G,xx » » es 8 » daselbst bestimmt :

Zu 8 1 .
D »e HrlzobfuhrauSfchüff « bestehen:
». a«S dem Vorstand desjenigen staatlichen »der städ¬

tische» Forstamts , dessen Bezirk der Wal » , aus de«
Hol, abzuführen ist , forstpolizeilich »»geteilt ist,
oder » effcn Stellvertreter : für die Waldungen d»r
StandeShcrrschaften auS dem Vorstand beS standcS»
dorrschastliche » ForstamtS »der feinem Stellver -
« trr .

Dieses Mitglied leitet die Geschäft«, führt b«t
Booatungen den Vorsitz, erledigt te » Schristvee-
>«hr «nö zeichnet für den Ausschuß:

8 . «xs einem Vertreter derjenigen Gemein de, ixnen-
haV deren di« hcranzuziehende Person (Fuhrhad -
ter , Wagenbesttzer, Hilfsarbeiter ) wohnt .

Lar Gemeinbeverircter und ein Stellvertreter für
ihn sin » in allen Gemeinden bis spätesten» 15. März ISIS
vom Gcmeinöcrat zu bestellen und den beteiligten Foxst-
tmter » auf deren Anfordcrn zu bezeichnen . Fm Falle der
Verzögerung der Bestellung ist der Gemeinderat zunächst
»on dem beteiligten Forstamt zur Nachholung binnen an¬
gemessener Frist aufzufordern . Bleibt bi« Aufforderung
ohne Erfolg , so hat das Bezirksamt auf Anzeige des
ForstamtS das Erforderliche alsbald vorzukehren .

Semcindevertrcter , welche nicht Mitglieder »cS G«--
mrinberats oder als Ncmeinbebcamte schon vcrvflichiet
sind, werden sofort noch ihrer Bestellung vom Bürger¬
meister durch Handschlag zu treuer und gewissenhafter
Ausübung ihrer Tätigkeit verpflichtet.

Zu 8 4.
Der HolzabkuhrauSschutz hat zunächst »ix« Verein¬

barung der Beteiligten über die Höhe der Vergütung ax-
zustrcden und erst , wenn ein« solche nicht zustande konmrt,
selbst die Vergütung fcstzusctzen .

Zu 88 S und 6.
1 . G « r fahren vor dem Holzabfuhr « !! ? schuß .

Die Holzabfuhrausschüssc werden in » er Regel axf
Antrag der Holzkäuser in Tätigkeit treten . Doch sollen
ste auch ohne besonderen Antrag überall da vermittelnd
eingreifen , wo dies zur Förderung der Holzabfuhr i«
öffentlichen Interesse gelegen ist.

Fn tem Antrag sind anzugebeu :
5« Namen beS Käufers und Verkäufe ^ des abzx-

Mhrendrn Holzes :
dte Menge und Art dieses Holze» :
dor Lagerort deS abzuführcnden HolzeS:
ie » Bestimmungsort , an den daS Holz zu ver -

Arixgen ist : ^
di» Zeit , binnen deren da » Hotz «x den Bestim¬

mungsort verbracht werden soll.
Dadoi empfiehlt «S sich, bestimmt« Fuhrhalter für di«

Hotzadfnhr vorzuschlagen »nd ein entsprechende» PrciS -
a«g»>»t »« machen .
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Anträge , die bei einem nicht inständigen Holzabfuhr ^
« usschutz eingehen , sind von diejem sofort an den zustän¬
digen Ausschutz weiterzugeben . Der Antragsteller ist hier¬
von alsbald zu benachrichtigen .

Der Holzabfuhrausschutz Hot zunächst einen Vertrags¬
abschluß zwischen den Antragstellern (Holzkäufcrn ) einer¬
seits , Fuhrhaltern , Wagenbesitzern , Hilfspersonen anderer¬
seits durch seine Vermittlung anzustreben . Nur wenn
dies nicht gelingt , ist Zwang durch Erlaß förmlicher
schriftlicher Aufforderung nach 88 2, 3 der Bekanntmachung
anzuwenden . Dabei ist auf die allgemeinen wirtschaft¬
lichen Erfordernisse der Kriegs - eit , insbesondere di« Be¬
dürfnisse der Landwirtschaft , und auf bereits eingegangene
vertragliche Verpflichtungen deS Hcranzuzicheuden tun¬
lichst Rücksicht zu nehmen . Kuhfuhrwerke sollen nur
im Notfall und nicht zur Langholzabfuhr in Anspruch
genommen werden .

Auf Antrag des in Anspruch Genommenen kan« die
Aufforderung (88 2 , 3 der Bekanntmachung ) von der vor¬
herigen Hinterlegung eines vom Holzabfuhrausschutz
festzusetzenden Vorschusses zur Sicherstellung der Ver¬
gütung abhängig gemocht werden . Di « Hinterlegung ge¬
schieht kostenlos bei der Gemeindekaffe des Wohnortes de«
Heranzuzichrnden .

Die Aufforderungen (8Z 2. 3 der Bekanntmachung )
find nach Art der beigefügtcn Muster 1 biS 8 abzufaffen
und von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen : in dieselbe »
ist eine Bestimmung über die Vergütung nur dann auf¬
zunehmen , wenn die letztere mangels einer Einigung >wi -
ßhen den Beteiligten von dem Holzabfuhrausschutz fest¬
gesetzt worben ist. Die Urschrift der Aufforderung «« ist
hei den Akten zu verwahren .

Die Aufforderungen (88 2. » der Bekanntmachung )
Und dem Fuhrhalte -r , Wagenbefitzrr , Hilfsarbeiter z-ug»
stellen . Di « Zustellung erfolgt :

entweder Lurch eine » Forst - »der Gemeindeunte ».
beamten :

d. oder Lurch die Post mittel » Einschreibebrief » .
Am Falle ». hat der znstelleuöe Unterbeamte die Zustel¬
lung aus der Urschrift der Aufforderung zu bescheinige » .
Im Falle b . wird der Poftein lieferungSschein zu den
Akten genommen .

Eine Abschrift der Aufforderung ist auch demjenigen ,
Mr den di« Holzabfuhr erfolgen soll, zu übersenden .

Auch im Fall der zwangsweisen Heranziehung wird
ein privatrrchtliches Rechtsverhältnis zwischen dem Holz -
abfuhrauSschuß und dem herangczogenen Fuhrhalter ,
Wagenbesitzer , Hilfsarbeiter nicht begründet . An allen
Fällen haben di« Ausschüsse vor Erlassung einer , schrift¬
lichen Aufforderung nach 88 2 , 3 der Bekanntmachung von
demjenigen , für den die Leistung geschieht , «inen schrift¬
lichen Verpflichtungsschetn nach dem beigefügten Muster 4
zu ihren Akten zu bringen .

2. Veschwerdeverfahren .
Ueber die Beschwerde (8 3 Absatz 1 der Bekannt¬

machung ) entscheidet ein beim Bezirksamt gebildeter 8e -
schwerdeausschutz . Dieser besteht :

s . aus dem Amtsvorstand oder seinem Stellvertreter
alS Vorsitzenden ,

d . aus den Mitgliedern des HolzaLsuhrausschusseS ,
c . aus zwei Vezirksvertretern , die nebst je einem

Stellvertreter vom Bezirksrat bestellt und , falls
sie nicht Mitglieder des Bezirksrats oder eines
Gcmeinderats oder Gemeindebeamte sind , vom
Vorsitzenden des Bezirksrats durch Handschlag zu
treuer und gewissenhafter Ausübung ihrer Tätig¬
keit verpflichtet werden .

Der Vorsitzende leitet die Geschäfte , erledigt den
Schriftverkehr und lädt die Mitglieder zur Beratung und
Beschlußfassung ein , so oft ein Anlatz hierzu besteht .

Die Beschwerde ist binnen 2 Wochen nach Zustellung
der Aufforderung (Ziffer 1 Absatz 8) beim Bezirksamt
schriftlich einzurcichen oder zu Protokoll zu erklären . Ist
die Frist nicht eingehalten , so kann die Beschwerde vom
Vorsitzenden als unzulässig verworfen werden . Ast die
Frist gewahrt oder macht der Vorsitzende von seiner vor¬
genannten Befugnis keinen Gebrauch , so erfolgt , falls - er
Holzabfuhrausschutz der Beschwerde nicht von sich aus ab¬
helfen will , bi« Entscheidung des Beschwerdeausschusses .

Die Beschwerde hat zwar keine ausschiebende Wirkung
(8 5 Absatz 1 der Bekanntmachung ) : der Beschwerdeaus¬
schuß oder der Vorsitzende können sedoch anordnen , baß
die Vollziehung der angefochtenen Anordnung des Holz¬
abfuhrausschusses auszusetzcn sei .

Im übrigen finden auf das Verfahren vor dem Ve -
schwerdeausschntz die auf das Verfahren vor dem Bezirks¬
amt bezüglichen Vorschriften der Landesherrlichen Ver¬
ordnung vom 31 . August 1884, das Verfahren !u Ber -
waltuugssachen betreffend , und des Gesetzes vom 4. Juni
1888, die Gebühren in Verwaliuugs - und verwaltnngs -
gerichtlichen Sachen betreffend , Anwendung .

Die Entscheidung deS BeichweröeaiisschusseS ist end¬
gültig .

3 . Koste » .
Für die Inanspruchnahme deS HolzabfuhrauSschuffaS

ist von dem Antragsteller rin « Gebühr zu entrichten , welche
30 Pfennig für 1 Festmeter und 30 Pfennig Br 1 Raum¬
meter abzuführcnden Holzes beträgt . Sie wird vo » de«
forstlichen Mitglied des HolzabfuhrausschuffeS festgesetzt.
Der Holzabfuhrausschutz kann die Ausnahme seiner Tt »>
ttgkeit von dem Nachweis der Entrichtung der Gebühr ab¬
hängig machen . Di « Gebühr ist an di« Steuereinnehmer ««
des Wohnorts d«S Schuldners zu bezahlen : im Fall »er
Vorauszahlung kann die Zahlung auch an dt« Gteu «» -
«innehmerei am Sitz de» ForstamtS erfolgen .

Die Mitwirkung deS Forstbeamten als Mitglied da»
Ausschusses gehört zu den Dienstgeßhäste « der ordentliche «
Verwaltung feines Forstbezirks .

Die Gemeindevertreter erhalten di« Vergütung der
Gemeindebeamten . Ahr « Kostenzettel sind, mit der Be¬
stätig una de« ForstamtS über di« Richtigkeit der Geschäftst-
»errichtung und de» Zeitaufwand » versehen , beim v *-
zirkSamt zur Prüfung und Anweisung «vif Li« Staats¬
kasse einzureichen .

Die Vezirköoertretvr erhalte « die Geibstihve« der Mtt -
gktzeder de» BezirWrat » .

» arbSruhr , de« »7. Februar ISIS.
S «,Gtzeitz , «licheS Ministerin « So« F »» « M.

» » » B » d » » n . Esche » « »»«.

Mnfiae , 1,

ME
Dar HochabfuHrMMHlch . . . . . . . . . . .

W (Heran « eh«« « M W ch stleissttn« e« h

Atlsfsrder « » «.

Auf Grund der Bekanntmachung Le» DtellvcrtreB » -
de» Generalkommando » XIV . Armeekorps , betressten»
Nutz - und Brennholzabfuhr , vom IS . Februar 1018 « « «-
den Sie hierdurch anftzefordert , Br Herrn — Firma - »

. . . . . . . . . . str . . . . . . .
n« L auf -essen — deren — Neste« die st» Wal » ,

Distrikt . . ., Abteilung . . . lagernden . . « ater

, < . hol » längsten » biS zu« . . . nach — M
in . . . . . . . abzuführen

( Ihre Vergütung wird Br den . . . « et« c
* 4 abgeführten Holze » auf . . U

1 (m . W . : ^ festgesetzt.

Gegen Ihre Heranziehung durch vorstehende Auffor¬
derung ist Beschwerde beim BcschwerdeauSschuß zulässige
welche binnen 2 Wochen seit Zustellung dieser Aufforde¬
rung beim Großh . Bezirksamt . . . . . . schrtftlttss
einzureichen oder zu Protokoll zu erklären ist.

Die Beschwerde hat kein« aufschiebende Wirkung »
durch die Einlegung derselben sind Sie hiernach von doe
Ihnen aufgegebenen Leistung nicht entbunden .

Gegen di« vorstehend festgesetzte Höhe - er
Vergütung findet nur der ordentliche Rechtsweg

«, 1 — Erhebung der Klage bei dem bürgerlichen Ge¬
richt gegen denjenigen , Br den die Leistung er¬
folgt — statt. Auch durch Erhebung der Klage
wird Aufschub der Leistung nicht gerechtfertigt .

Durch Ihre Heranziehung zur vorgenannten Leistung
wird ein privatrechtlicheS Rechtsverhältnis ausschließlich
zwischen Ihnen und Herrn — der Firma —
. . . . . begründet .

Eine Zuwiderhandlung gegen diese
Aufforderung wird mit Gefängnis biS zu
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Geldstrafe bis zu 1300 be¬
straft .

(Unterschrift des Vorsitzenden .)

Eine Ausfertigung dieser Aufforderung habe ich am

. . . . . . dem . . . . . . . in . . . . übergeben .

. . . . . . . , den . . . . . . 19 . .

(Unterschrift des zustellenden Unterbeamt « « .)

* Zu durchstreichen , wenn der Ausschuß die Vergütung nicht
fsttzu jeden hat.
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Muster 2.

lOrt )
Der Holzavfuhrausschutz . .

tDerpflichtnng zur Bereitstelkuna »»« Wagen .)
Forstamt . . . . . . . . den . . . . . .

Aufforderung .
Auf Grund — ufw. wie in Muster 1 bis — «ufgefor-

- ert , dem Herrn — der Firma — . . . . . . und auf
dessen — deren — Kosten Ähren . . . LVagen
zwecks Abfuhr von Holz binnen der Frist von . . . . .
M« zum . zur Verfügung zu stellen.

s Ihre Vergütung wird für jeden Tag der Geste !»* f lung des Wagens auf —: . . . . uX . . . H
j (m. W. : . . ) festgesetzt .

Gegen Ähre — ufw . wie in Muster 1 bi« Schluß —.

* Zu durchstreichen , wenn de» Ausschuß die Vergütung«ist ' I '.,, «tzen hat.
Muster 3.

(Orts
Der Holzabfuhrausfchuß . . .

^Verpflichtung zur Mitarbeit bei der Abfuhr von Holz .)
Forstsmt . . . . . . . den . . . . . .

Aufforderung .
Auf Grund — wie in Muster 1 bi« — aufgefordert ,

Nr Herrn — die Firma — . . . . . und
ans dessen — deren — Kosten bei Ser ZlbfuHr von Holz au«
dem Wald . . Distrikt « . . . . . . ..
Abteilung . . . . . . an» . . . . . . j« während des

.. . . . Tage « als . . . . . . persönlich mitzuarbeiten .
s Ähre Vergütung wird für Sie Arbeitsstunde*
» auf — : . . . . . . . H fm. W. : .
^ . ) festgesetzt.

Gegen Ihre — usw. wie in Muster 1 bis Schluß —.
* Zu durchstreichen , wenn der Ausschuß die Vergütung

nicht festgufehen hat.

Muster 4.
Verpflichtungsschein .

Der — Die — Unterzeichnete . .
übernimmt hierdurch sowohl gegenüber Sem Holzabsuhr -
«usschuß . . . . (Ort ) . lForstamt . . . .
- . 1 als auch gegenüber Sen Personen , welcheder Holzabfuhrausschuß nach der Bekanntmachung des
Stellvertretenden Generalkommandos des XIV . Armee¬
korps , betreffend Nutz- und Vrennholzabfuhr . vom 18 . Fe»
bruar 1918 in seinem — ihrem — Änteresse heranzieht , die
Iterpflichturig :

den vom Holzabfuhrausfchuß herangezogenen Perso¬
nen gegenüber alle Verbindlichkeiten bürgerlich - und öf-
fentlichrechtlicher Art zu erfüllen , Sie ihm — ihr — bei
einem Vertragsabschluß ohne Vermittlung des Holz¬
abfuhrausschusses obliegen würden , insbesondere sämtliche
Ansprüche zu befriedigen , welche den herangezogenen Per¬
sonen auf Grund des Anhalts und zufolge Ser Ausforde>
rung des Holzabfuhrausichusscs erwachsen, auch den Vor¬
schriften der sozialen Versieherungsgesetzgebung nachzu -
kommen.

. . . . . . . . ,den . . . . . . . .
( Unterschrift .)

Verordnung.
(Vom 20. Februar 1918 .)

Den Verkehr mit Brennholz betreffend.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom

SS . September 1915 über die Errichtung von Preisprü -
sungsstellcn und die Versorgnngsrcgelung in der Fas¬
sung vom 4 . November 1915 (Reichs-Gesetzblatt Seite 007,728 ) wird in Ergänzung unserer Verordnungen vom
3 . August , 2 . Oktober und 2. November 1917, den Verkehr
mit Brennholz betreffend (Gesetzes- und Verordnungs¬blatt Seite 274, 339, 368) , verordnet , was folgt :

§ 1.
Di « WalSbesitzer sind verpflichtet , für die Brennhokz --

»erforgung der Bevölkerung ein« Ser Leistungsfähigkeit
des WaldeS entsprechend« Brennholzmcnge auf Anord¬
nung -er Tandesbrennholzstelle dieser zur Verfügung
zu stellen.

Ist der WalSbesitzcr nicht gewillt oder in der Loge ,das angeforderte Brennholz aufzubereiten , so kann Sie
LanSesbrennHolzstelle Ser Gemeinde, welcher das Brenn¬
holz zugewiesen werden soll, die Selbstaufbereitung des
Holzes übertragen . Die Selbstaufbereitung ist nach - er
näheren Weisung des Forstamts , welchem der Wald forst-
polizeilich zugeteilt ist , durchzufübren . Die Zlbgabe des
Brennholzes erfolgt zu den vom Ministerium des Innern
bestimmten Preisen , abzüglich der von Sem Forstamt fest-
zusetzenSen Zurichtungskosten .

8 L
Di « WalSbesitzer find verpflichtet, sämtliches fcrtigge -

stellte, nicht für ihren eigenen Bedarf benötigte Brennholz
Sem Forstamt , welchem Ser Wald forstpolizeilich zugeteilt
ist, binnen 14 Tagen nach Ser Fertigstellung anzumelde «
und hierbei Hiebsort , Holzmafse, Holzart und Holzsorte
zu bezeichnen.

Die Londesbrennholzstelle »Ser in deren Auftrag das
Forstamt bestimmen , an wen das Brennholz abzusetzen
ist, .wobei die bei der Anmeldung etwa vorgetragener »
Wünsche des Waldbefitzers hinsichtlich des Absatzes des
Holzes tunlichst berücksichtigt werden sollen. Die Wald¬
besitzer dürfen ihr Brennholz nur entsprechen- dieser
Bestimmung absetzen .

Der WalSbesitzer hat einen Anspruch auf Barzahlung
Ser vom Ministerium des Iuneru festgesetzten Brenn -
holzprcis« bei der Ueberoabe des Holzes . Es siebt ihm
das Recht zu , bas Brennholz insolange nicht zur Abfuhr
frei zu geben , bis dessen Barzahlung erfolgt ist .

3
Die Zuweisung des Holzes erfolgt durch Sie LanSes -

brcnnholzstellc oder das Forstamt , dem der Wold forsb-
polizeilich zugeteilt ist , in der Regel an die Gemeinden ,
welche unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Be¬
darfs die Verteilung des Holzes an die Verbraucher zu
regeln haben . An Personen , welche in der Lage sind , ihre »
Brennholzbebarf auS eigenem Wald zu Lecken , soll Brenn¬
holz aus anderen Waldungen nicht abgegeben werden .
Die Landesbrennholzstelle und das Forstamt können daß
Holz auch Händlern zuweisen , die es nach der Anordnung
Ser Landcsbrennholzstelle oder des Forstamts rvriter zu
verkaufen haben . Die Händler haben für die Abfuhr und
den weiteren Versand des Holzes Sorge zu tragen und
dürfen außer dem Ersatz der hierfür erwachsenen Kosten
und des Einstandspreises nur noch den vvn der Lanöes -
brcnnholzstelle oder Sem Forstamt zngelasscnen Hanbels -
zuschlag beim Weiterverkauf in Anspruch nehmen . Die
Gemeinden können den Ankauf des ihnen zuaewiesenen
Holzes einem Händler übertragen . Machen sie hiervon
Gebrauch , so bleiben sie doch dem WalSbesitzer gegenüber
für die Bezahlung des Brennholzes haftbar .

8 4 .
Wer Brennholz , Las ihm auf Grund einer Berechti¬

gung (Gabholz usw.) oder nach Ser Regelung durch die,Gemeinde gemäß 8 3 dieser Verordnung zusteht, abzu-
geben gewillt ist, hat es der Gemeinde seines Wohnsitzes
zum Kauf anzubieten . Diese hat das angebotene Brenn¬
holz, soweit sie es nicht zur Deckung des Brennholzbe -
Sarfs Ser eigenen Bevölkerung benötigt , Ser Landesbrenn¬
holzstelle zur Verfügung zu stellen. Als Kaufpreis für
das Brennholz sind die vom Ministerium des Innern
festgesetzten Preise und , falls das Holz schon aus dem
Wald abgeführt ist» für die Abfuhr des Holzes ein Sie
üblichen Fuhrkosteu nicht überschreitender Zuschlag zu
bezahlen .

8 5.
Wer in Ser Lage ist , das ihm nach 8 3 dieser Verord¬

nung seitens Ser Gemeinde zugeteilte Holz aufzubereiten
und die Aufbereitung trotz Ser Aufforderung Ser Ge¬
meinde binnen der von dieser festgesetzten Frist unterläßt ,kann von Ser Zuteilung von Holz durch die Gemeinde
ausgeschlossen werden .

8 6.
Für Sie Abstempelung eines Frachtbriefes nach 8 6

Absatz 1 Ser Verordnung vom 2. Oktober 1917, den Ver¬
kehr mit Brennholz betreffend , erbebt die Landesbrenn -
holzstelle eine Sporiel von 3 .>/ . Handelt es sich um Sen
Versand von Brennholz in geringeren Mengen als einer
Wagenladung , io kann die Landesbrcnnholzstclle eine ge¬
ringere Sportel festsetzen .

Die Landesbrennholzstellc kann die Gestattung der
Ausfuhr von Brennholz nach Orten außerhalb des Groß¬
herzogtums von der Erfüllung bestimmter Bedingungen
abhängig machen . AnsSeionScre kann sie verlan -̂ n . daß
der Empfänger Sen Unterschied zwischen dein stöberen
Brrmiholzpreisrn des EmpfangSvrtes und den bab ' kck«' »
Brennholzpreiscn an die LandeSbrennholzstelle absührt .
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8 7.
- >n 8 8 Absatz 1 unserer Verordnu «« vom « A„-

1917. den Verkehr mit Brennhol » betreffend , «uS«e-
tz?röchene Verbot - er Versteigerung von Brennholz he-
rreht sich nicht auf unaufbereitetes Reisig unS «nauv »°
reitet ?» Stockhol»,

-§ 8.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werbe«

mit Gefängnis bis zu 6 Monaten ober mit Geldstrafe bis
z« 18M ^ bestraft ,

§ S,
Dies - Verordnung tritt mit dem Lage ihrer vcrkün -

-««« in Kraft . Auf den gleichen Taq tritt Z 1 ««serec
Verordnung vom 3. Oktober 19 ! 7 , den Verkehr mit « renn -
P»kz betreffend , außer Wirksamkeit .

Marlkruhe , den 30, Februar 1918,
GroßherzogUcheS Ministerium des Inucrn,

von Vodman . vr. Schühl»

Samen von Rotklee . Luzerne . Esparsette
und Inkarnatklee betreffen ».

Im Einverständnis mit Gioßh Ministerium des Innern
und nach Anhörung von Sachverständ .gen soll der Absatz des
nn Großherzogtum Baden aufgekauften Samens von Rot¬
klee , Luzerne, Esparsette und Inkarnatklee durch die seiner¬
zeit von der Bad . Futtervermittelung zum Auskauf dieser
Sleesaaten zugelassenen beiden landwirtschaftlichen Organi¬
sationen (Genossenschattsverbandbadischer landwirtschaftlicher
Bereinigungen in Karlsruhe und Badischer Bauernverein ,
E , B. in Freiburg ) und durch die von der Bad , Futteroer -
» ittelung zugelassenen Großhandelssirmen , die Kleesamen
»ufgekauit haven, erfolgen . Und zwar werden die beiden
landwirtschaftlicheir Verbände Samen an ihre Ortsoereine ,
- etliche Genossenichasten usw liefern, die denselben alsdann
«m ihre Mitglieder zur Aussaat weiterverteilen, während die
Niohhandeiesirmen den Samen an die Kleinhändler vermit-
teln , durch welche die Kleesaaten an die Verbraucher ab¬
gesetzt werden.

Für die Abgabe des Samens wurden in Berücksichtigung
der durch die Pr eiskvm Mission für landwirtschaftliche Sä¬
mereien bei der Rohmaterialstelle dcS Königlich Pieußischen
LandwirtschaftaministeriumS in Berlin festgelrgten Preise für
die einzelnen Arten von Kleesamcn die nachgenannten Richt¬
preise festgesetzt.

Für Samen von

Durch die Ortsvereine , örtlichen
Genossenschaften an ihre Mit¬
glieder (Verbraucher) . . . .

Durch die Kleinhändler an die

« u- Sspar- Inkirr-
vee zer»« seue naMcc

fu* den Zentner

300 400 78 14«

400 82 14 ,
Liese Preise gelten nicht für von der Badischen Land-

« irtschasttkammer anerkanntes Saatgut .
Dur lach , den ö . März 19i8 .

Großherzogliches Bezirksamt ._
Die Bekämpfung der Pferderäude betr .

Unter dem Pferdedestand deS Friedrich Köpfer in Hohen¬
wettersbach ist die Räude ausgebrochen.

Dur lach , den 13 März 19l8 .
«sroßherzoglicheS Bezirksamt .

Annahme von Kriegsanleihe an
Zahlungs statt.

Bei den Verkäufen >nd Versteigerungen aus Beständen
der Heeres - und Marineverwaltung , die für Kriegszwecke
»icht mehr benötigt werden, kann die Zahlung vorzugsweise
durch Hingabe von Kriegsanleihe geleistet werden Diese
Vorschrift erstreckt sich auf alles , was bei der Demobilisierung
zur Abgabe an die Beotlkerung frei wird , also insbesondere
auf Pferde, Fahrzeuge und Geschirre; Feldbahngerät , Molor -
lokomotiven und Kraftfahrzeuge nebst deren Zubehör ; Futter¬
mittel und sonstige Vorräte ; landwirtschaftliche Maschinen
und Geräte sowie Werkzeug ; Fabrikeinrichtungen mit den
zugehörigen Maschinen und Geräten ; Eisen , Stahl und
andere Metalle ; Holz und sonstiges Baumaterial ; Webstoffe
und Rohstoffe aller Art . Käufer , welche die Bezahlung in
Kriegsanleihe anbieten , werden bei sonst gleichen Geboten
in erster Linie berücksichtigt . Die Kriegsanleihe wird zum
»ollen Nennbeträge an gerechnet und bis zur Höhe deS Lauf-
Oder Zuschlagsprcises in Zahlung genommen

Als Kriegsanleihe gelten die 5 »/» igen Schuldverschreib¬
ungen aller Kriegsanleihen ohne Unterschied sowie die erst¬
malig bci der 6. Kriegsanleihe ausgegebenen 4Vr */» igen
auslösbaren Schatzanweisungen.

Durlach , den 1 « März ISIS .
Grobherzogliches Bezirksamt .

EKM. Mische Mgruierkeschule Ssrlsrohe .
Das Somer - Halbjahr 1918 beginnt Dienstag , 1t . April

mit Aufnahmeprüfung und Einweisung. Eröffnet werde»
die unteren Klassen aller Abteilungen. Erwünscht sind
auch Anmeldungen für höhere Klassen . Anmeldungen a»
die Direktion Moltkestraßs 9 bi» spätestens DienStag , de«
2. April . Weiteres besagt das kostenlos zu beziehende
Programm .

Bestimmungen
zur Ausführung der Bcka»»tmachung dar NeichS stelle
für Gemüse nn - Obst über den Verkehr « it Saas » m «d
Steckzwiebeln zu Saatzwecke« n»d deren Höchstpreise

sStaatsanzeiger 1S17 Rr . 332).
1 . Saatkarten für Saat -sSamen - und Steck--) Zwiebel »

werden ans Antrag -es Erwerbers nach Prüfung de» Be¬
dürfnisses erteilt . Die Ausstellung erfolgt für Händler
durch die Geschäftsabteilung der Badischen Gemüseve »
sorgung in Mannheim , für Verbraucher durch den Ko « -

' munalverbcmd . Der Kommunalverbanb hat der Ge-
schäftsabteilung der Badischen Gemüseversorgung mo¬
natlich mitzuictlcn , wieviel Saatkarten ausgestellt werde «
sind und über welche Mengen von Saatzwiebeln .

2. Die Saatkarte muß Art und Menge de » Saatgut «,
Namen . Wohnort und Bezirksamt - es zum Lrwcrb Be¬
rechtigten , sowie -en Ort , wohin geliefert werden s»>
und , wenn das Saatgut mit der Bahn befördert » erd«
soll , die Empfangsstation angeben .

z. Der Erwerber von Saatgut hat die Daatkarle de«
Veräußerer spätestens bei Lieferung deS Saatguts aus -
zuhändigen . Wird das Saatgut mit - er Eisenbahn ver¬
sandt , so hat sich der Veräußerer von der Versandstation
«ms der Saatkarte die erfolgte Absendung unter Angabe
der versandten Menge und deS Orts bescheinigen zu las¬
sen, .nach dem daS Saatgut verfrachtet ist . Erfolgt die
Versendung nicht mit - er Eisenbahn , so hat sich der Ver¬
äußerer auf - er Saatkarte den Empfang bestätigen zu
lasten . Der Veräußerer hat die Saatkart ? mit der vo«
der Eisenbahnverwältüng ausgestellten Bescheinigung
über die ALsendung oder mit der Empfangsbestätigung
des Erwerbers unverzüglich der GeschäftSabteilnng der
Badischen Gemüseversorgung in Mannheim einzusenden .

4 . Die Erteilung der Absatzgenehmigung wird , der Ge-
schüftsabteilung der Badischen Gemüseversorgung i»
Mannheim jibertrcigen . Die Verwaltungsabteilung der
Badischen Gemüseversorgung ist befugt , den Absatz von
Saatzwiebeln zu beschränken oder zu untersagen . Wer
Saatzwiebeln zu den höheren Preisen - eS Saatguts ver¬
kaufen will , hat die Erteilung der Absatzgenehmigun -
unter Angabe der verfügbaren Mengen und unter Bei¬
fügung eines Musters bci - er (tzeschästSabteilung - er
Badischen Gemüseversorgung zu beantragen . Di « letztere
ist befugt , die Vorräte - eS Antragstellers besichtigen z«
kaffen. Erst nach erteilter Genehmigung durch die 6tze-
schäftsabteiluug der Badischen Geurüfeversorgung darf
- er Antragsteller die ihm bezeichneten Mengen zu de«
höheren Preisen der Saatzwiebeln gegen Saatkarte ver¬
kaufen . Im übrigen unterliegen alle Zwiebeln , auch
Steckzwiebeln , den Erzeugerhöchstpreisen für gewöhnliche
Zwiebeln .

t>. Die Bestimmungen deS 8 1 Absatz 2 der Bekannt¬
machung - er Rcichsstelle für Gemüse und Obst üb«
Höchstpreise für Gemüse vom ö. September 1917 (ReiHS-
äuzeiger vom 6. Septenrber 1917) , nach welcher Daat -
zmiebeln bi§ zum Gewicht von 3 Gramm für das Stück
« icht unter die Höchstpreise für Zwiebeln fallen , wir »
aufgehoben und statt - essen bestimmt : Soweit Saat - u«d
Steckzwiebeln nach obigen Bestimmungen zu Saatzwecke«
gegen Saatkarte und mit Genehmigung der zuständig»«
Stellen abgesetzt werden , dürfen beim Verkauf durch dr»
Erzeuger die nachstehenden Sätze je Zentner nicht über¬
schritten werden :

für Saatzwiebeln : 1» M .
für Steckzwiebel« :
1 . längliche und oval« :

Größe l unter 1 ^4 « n Durchmesser 1k» M .
Größe II 1 ^ bis 2 am Durchmesser « M .
Große lll 2 bis 21- om Durchmesser 88 M .

2 . plattrunde ssüddeutsche ) :
Größe I unter 2 orn Durchmesser IM M .
Größe ll bis 2K> om Durchmesser 188 M .
Größe III Si-4 bis 3 ein Durchmesser 88 M .

0 . Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündig »»»
in Kraft .

Karlsruhe , den 2b. Februar 1918.
Badische GeniÄsooersorgnug.
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